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Mietvertragsklausel: Muss der Mieter tatsächlich für Dritte haften? 
LG Würzburg, Beschluss vom 25.11.2010, Az.: 3 T 2449/10 
 
Eine Mieterin trennte sich von ihrem eben-
falls in der Wohnung lebenden Ehemann 
und nahm ihm den Schlüssel ab. Gegen 
den Ehemann erging ein polizeilicher 
Platzverweis. Später kehrte er zurück und 
verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur 
Wohnung. Der Vermieter verlangte von der 
Mieterin die Kosten für die Reparatur der 
eingetretenen Tür erstattet und verwies 
dabei auf eine Klausel im Mietvertrag, in 
der es hieß, dass „Mieter auch für vorsätz-
liche unerlaubte Handlungen anderer Per-
sonen und Mitmieter ohne eigenes Ver-
schulden einzustehen haben". 
 

Die auf Schadensersatz gerichtete Klage 
war erfolglos. Die Mieterin hafte nicht für 
die Schäden. Dabei könne dahinstehen, ob 
die Mietvertragsklausel überhaupt wirksam 
ist. Jedenfalls greife die Klausel dann nicht, 
wenn sich jemand ohne Wissen und Wol-
len des Mieters in der Wohnung aufhält 
und dort Beschädigungen vornimmt oder 
sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung 
verschafft und dadurch Schäden verur-
sacht. Hier würde die Zurechnung des Ver-
schuldens des Ehemanns zu einer unzu-
lässigen verschuldensunabhängigen Ge-
fährdungshaftung führen. 

 
 
  
 
 
 
AGB-Kontrolle: Einseitige Veränderung der Verjährungsfristen unzulässig! 
LG Frankfurt am Main, Beschluss vom 24.02.2011, Az.: 2-11 S 309/10 
 
In einem formularmäßigen Mietvertrag war 
eine Klausel enthalten, wonach Ersatzan-
sprüche des Vermieters wegen Verände-
rungen oder Verschlechterungen der Miet-
sache abweichend von § 548 Abs. 1 BGB 
nicht in sechs Monaten, sondern in einem 
Jahr verjähren. Hinsichtlich möglicher An-
sprüche des Mieters blieb es bei der ge-
setzlichen Frist von einem halben Jahr 
(§ 548 Abs. 2 BGB). Nach Beendigung des 
Mietverhältnisses machte die Vermieterin 
nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungs-
frist mit ihrer Klage Ersatzansprüche we-
gen Renovierungsarbeiten geltend. 
 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Der Erstat-
tungsanspruch sei verjährt. Die vertragli-
che Regelung stelle eine unangemessene 
Benachteiligung des Mieters im Sinne von 
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB dar. Durch die 
Verwendung der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen weiche die Vermie-
terin vom wesentlichen Grundgedanken 
der gesetzlichen Regelung ab. Die Verlet-
zung des wesentlichen Grundgedankens 
liege jedoch nicht in der Vereinbarung ei-
ner längeren Verjährungsfrist, sondern 
darin, dass durch die Klausel von einer für 
Mieter und Vermieter einheitlichen Verjäh-
rungsfrist einseitig, zugunsten des Vermie-
ters abgewichen wurde.  
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Betriebskosten: Häufige Überprüfung der Gasleitung unwirtschaftlich? 
AG Köln, Urteil vom 26.10.2010, Az.: 221 C 128/09 
 
In der Betriebskostenabrechnung für das 
Jahr 2007 war eine Position „Gasleitungs-
prüfung“ in Höhe von 62,50 Euro aufge-
führt. Die Kosten resultierten aus einer alle 
fünf Jahre von der Vermieterin in Auftrag 
gegebenen Überprüfung der Dichtheit der 
Gasleitung. Gemäß der "Technischen Re-
geln für Gasinstallationen" musste die 
Gebrauchsfähigkeit bzw. Dichtheit lediglich 
alle 12 Jahre überprüft werden.  Der Mieter 
verweigerte die Zahlung in Höhe der 62,50 
Euro. Die Vermieterin erhob Klage. 
 

Die Klage war erfolglos. Zwar seien die 
Kosten für die Überprüfung der Gasleitun-
gen grundsätzlich umlagefähig. Die ange-
setzten Kosten widersprächen allerdings 
dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Nach 
Aussagen eines Sachverständigen stehe 
fest, dass Überprüfungen aus technischer 
Sicht alle 12 Jahre zur Erfüllung der Ver-
kehrssicherungspflichten eines Gebäude-
eigentümers ausreichend sind. Eine Über-
prüfung in kürzeren Intervallen sei mit Si-
cherheitsaspekten nicht zu rechtfertigen. 

 
 
  
 
 
 
Wie sind die Betriebskosten einer Doppelhaushälfte anzugeben? 
BGH, Beschluss vom 15.03.2011, Az.: VIII ZR 243/10 
 
Der Kläger ist Mieter einer Doppelhaushälf-
te. In den Betriebskostenabrechnungen für 
2005 und 2006 waren für die Positionen  
Grundsteuer, Wasser und Abwasser sowie 
Schornsteinfeger die Kosten für die jeweili-
ge Haushälfte und nicht die Gesamtkosten 
der beiden Doppelhaushälften angegeben. 
Auch die Kosten für die Sachversicherung 
waren ohne Angabe der Gesamtkosten mit 
dem Hinweis "0,5 Haus" zur Hälfte in der 
Abrechnung aufgeführt. Der Kläger hielt 
die Abrechnungen für formell unwirksam 
und verlangte mit seiner Klage die Rücker-
stattung der bereits auf die Nebenkosten-
abrechnungen geleisteten Zahlungen. 
 
Die Klage hatte keinen Erfolg. In der Regel 
würden die Kosten für eine Doppelhaus-
hälfte bereits getrennt ermittelt. So werde 
die Grundsteuer schon von der Gemeinde 
gesondert für jede Haushälfte ausgewie-
sen. Genauso erfolge die Ermittlung der 

Kosten für die Wasserversorgung und 
Entwässerung durch den städtischen Ver-
sorger anhand des in der jeweiligen Dop-
pelhaushälfte abgelesenen Verbrauchs. 
Ebenso seien die Schornsteinfegerkosten 
separat angefallen. Es wäre eine reine 
„Förmelei“, vom Vermieter zu verlangen, 
zunächst die Kosten der beiden Doppel-
haushälften zu addieren, um die so ermit-
telten Gesamtkosten wieder auf die beiden 
Doppelhaushälften umzulegen. Nur die 
Versicherungsbeiträge seien vom Versi-
cherungsunternehmen für das ganze Haus 
in Rechnung gestellt worden. Dass in der 
Abrechnung nur der auf die Haushälfte des 
Klägers entfallende Versicherungsbetrag 
angegeben war, führe nicht zur formellen 
Unwirksamkeit. Der Gesamtbetrag belaufe 
sich wegen des Hinweises offensichtlich 
auf das Doppelte.  
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Mieter müssen den Einbau funkbasierter Ablesesysteme dulden 
BGH, Urteil vom 28.09.2011, Az.: VIII ZR 326/10 
 
Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung im 
Mehrfamilienhaus der Klägerin. Das Haus 
ist mit einer Zentralheizung ausgestattet. 
Der Verbrauch wird über Verbrauchserfas-
sungsgeräte für Wärme, Warmwasser und 
Kaltwasser erfasst. Im Mai 2009 teilte die 
Klägerin allen Mietern mit, dass die 
Verbrauchserfassungsgeräte durch ein 
funkbasiertes Ablesesystem ersetzt wer-
den sollen. Informationen darüber, auf wel-
che Weise die Anschaffung des Systems 
erfolgen sollte und welche Kosten anfallen 
würden, erhielten die Mieter nicht. Die Klä-
gerin beabsichtigte, die einzubauenden 
Geräte zu mieten. Die Beklagte verweiger-
te die Duldung des Austausches der Able-
seeinrichtungen. In ihrer Wohnung wolle 
sie kein mit Funk arbeitendes System. Au-
ßerdem habe sie nur unzureichende Infor-
mationen erhalten. Die Klägerin verlangte 
mit ihrer Klage die Duldung des Einbaus. 
 

Die Klage war erfolgreich. Die Pflicht, den 
Austausch funktionstüchtiger Erfassungs-
geräte für Heizwärme und Warmwasser 
gegen ein Funksystem zu dulden, folge 
aus § 4 Abs. 2 der Heizkostenverordnung 
(HeizkostenVO). Die Pflicht bestehe nicht 
nur beim erstmaligen Einbau von Messge-
räten, sondern ebenso bei einem beab-
sichtigten Austausch der Ablesesysteme. 
Da in der Benachrichtigung der Klägerin 
keine Angaben zu den Kosten der Maß-
nahme enthalten waren, sei die Klägerin 
allerdings nicht berechtigt, den Mietzins 
der Geräte auf die Mieter umzulegen. Der 
Einbau des neuen Ablesesystems für Kalt-
wasser stelle hingegen eine Modernisie-
rungsmaßnahme dar, sodass sich eine 
Duldungspflicht diesbezüglich aus § 554 
Abs. 2 BGB ergebe. 
 
 

  
 
Starke Kondenswasserbildung als Mangel der Mietsache? 
AG Dortmund, Urteil vom 24.05.2011, Az.: 425 C 10136/10 
 
Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung. 
Sie informierten die klagende Vermieterin 
über Undichtigkeiten der Aluminiumfenster-
rahmen. Teilweise bilde sich so viel Kon-
denswasser, dass es von der Fensterbank 
tropfe. Die Gefahr der Schimmelbildung sei 
dadurch erhöht. Die Situation verursache 
nicht nur Arbeitsaufwand, sondern auch 
erhöhte Heizkosten. Bei den eingebauten 
Fenstern handelte es sich um Aluminium-
fenster der ersten Generation, bei der eine 
sogenannte thermische Trennung nicht 
vorhanden war. Folglich wäre die Kon-
denswasserbildung nur durch einen Aus-
tausch der Fensterrahmen zu beheben 
gewesen. Die Beklagten minderten die 
Miete. Die Klägerin war der Ansicht, dass 
kein Mangel vorliege. Zudem sei es den 
Beklagten zuzumuten, das Kondenswasser 
regelmäßig aufzuwischen. Mit ihrer Klage 
verlangte sie die Zahlung der Minderungs-
beträge.  
 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach allge-
meiner Verkehrsanschauung könne ein 
Mieter erwarten, dass die gemietete Woh-
nung einen Wohnstandard aufweist, der 
der üblichen Ausstattung entspricht. Auch 
ein Altbau müsse einem Mindeststandard 
genügen. Die eingebauten Fenster dürften 
zumindest nicht schlechter als Holzfenster 
sein. Das sei hier nicht der Fall. Für die 
Beklagten sei die schlechte Qualität der 
Aluminiumfenster jedoch nicht erkennbar 
gewesen. Sie hätten den Eindruck erweckt, 
dem heutigen Stand der Technik zu ent-
sprechen. Es liege aber eine weit über das 
übliche Maß hinausgehende Beeinträchti-
gung vor. Die erhebliche Kondenswasser-
bildung stelle einen Mangel dar, der zur 
Minderung berechtige. Die Klägerin habe 
den Zustand nicht ausdrücklich als ver-
tragsgemäß vereinbart. 
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Eigenbedarfskündigung: Muss der Vermieter auch Eigentümer sein? 
LG Hamburg, Urteil vom 09.06.2011, Az.: 307 S 41/11 
 
Der Vermieter ist der Sohn der Eigentümer 
einer Dreiraumwohnung. Er hatte die 
Räumlichkeiten provisorisch voneinander 
getrennt und jedes der drei Zimmer einzeln 
vermietet. Im August 2010 machte er ge-
genüber allen Mietern Eigenbedarf geltend, 
da er die Räume für seine schwangere 
Frau und sich benötige. Zwei der Mieter 
zogen aus, der Dritte verweigerte die 
Räumung. Der Vermieter zog mit seiner 
Frau vorerst in die beiden freien Räume 
und erhob Räumungsklage. Die Wohnver-
hältnisse seien beengt. Man benötige das 
dritte Zimmer als Arbeits- und Kinderzim-
mer. Der Mieter war der Meinung, dass 
sich der Vermieter nicht auf Eigenbedarf 
berufen könne, da er nicht Eigentümer sei. 
Darüber hinaus sei der geltend gemachte 
Bedarf überhöht. 
 

Die Räumungsklage war erfolgreich. Dass 
der Vermieter nicht Eigentümer der Woh-
nung ist, spiele keine Rolle. Der Gesetzge-
ber stelle in § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB ein-
deutig auf den Bedarf des „Vermieters“ und 
nicht des Eigentümers ab. Darüber hinaus 
habe der Vermieter vorliegend mit Einver-
ständnis der Eigentümer gehandelt. In 
Hinblick auf die Geltendmachung eines 
überhöhten Bedarfs sei zu sagen, dass ein 
behaupteter Eigenbedarf nur auf Ernsthaf-
tigkeit und nicht auf Angemessenheit über-
prüft werde. An der Ernsthaftigkeit des 
Nutzungswunsches hätten hier keine Zwei-
fel bestanden. 
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